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Mit dem gestrigen Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz rückt das Thema, auch
für die Möbelbranche, noch weiter in den Mittelpunkt. Maßnahmen wie die Zertifizierung
„Klimaneutraler Hersteller“ der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel werden damit weiter nach vorn
gebracht, Klima-Nachhaltigkeit als Verkaufsargument wichtiger.

Mit dem gestern veröffentlichten Beschluss hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts
entschieden, „dass die Regelungen des Klimaschutzgesetzes vom 12. Dezember 2019 (Klimaschutzgesetz )
über die nationalen Klimaschutzziele und die bis zum Jahr 2030 zulässigen Jahresemissionsmengen
insofern mit Grundrechten unvereinbar sind, als hinreichende Maßgaben für die weitere
Emissionsreduktion ab dem Jahr 2031 fehlen. Im Übrigen wurden die Verfassungsbeschwerden
zurückgewiesen.“

Die Begründung unter anderem: „Zwar kann nicht festgestellt werden, dass der Gesetzgeber mit diesen
Bestimmungen gegen seine grundrechtlichen Schutzpflichten, die Beschwerdeführenden vor den Gefahren
des Klimawandels zu schützen, oder gegen das Klimaschutzgebot des Art. 20a GG verstoßen hat. Die zum
Teil noch sehr jungen Beschwerdeführenden sind durch die angegriffenen Bestimmungen aber in ihren
Freiheitsrechten verletzt. Die Vorschriften verschieben hohe Emissionsminderungslasten unumkehrbar auf
Zeiträume nach 2030. Dass Treibhausgasemissionen gemindert werden müssen, folgt auch aus dem
Grundgesetz. Das verfassungsrechtliche Klimaschutzziel des Art. 20a GG ist dahingehend konkretisiert,
den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur dem sogenannten „Paris-Ziel“ entsprechend auf
deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Um
das zu erreichen, müssen die nach 2030 noch erforderlichen Minderungen dann immer dringender und
kurzfristiger erbracht werden. Von diesen künftigen Emissionsminderungspflichten ist praktisch jegliche
Freiheit potenziell betroffen, weil noch nahezu alle Bereiche menschlichen Lebens mit der Emission von
Treibhausgasen verbunden und damit nach 2030 von drastischen Einschränkungen bedroht sind.“
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